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Liebe Schüpfenerinnen und Schüpfener
Wir orientieren Sie in diesem Mitteilungsblatt über die Geschäfte, die an der 

Gemeindeversammlung 
vom 31. Mai 2016, 20.00 Uhr

im Kirchgemeindehaus Hofmatt behandelt werden.

1. Verwaltungsrechnung 2015
 1.1 Übrige Abschreibungen
 1.2 Genehmigung der Rechnung

Die für 2015 massgebenden Steueran-
lagen wurden an der Gemeindever-
sammlung vom 3. Dezember 2014 ge-
nehmigt. Sie betragen:

Steueranlage: 1.64 Einheiten
Liegenschaftssteuer: 1.0%o vom amtl. 
Wert
Gebühren, Beiträge: Gem. den entspre-
chenden Reglementen 

Nach Vornahme der harmonisierten 
Abschreibungen auf dem Verwal-

tungsvermögen von Fr. 828‘000.00 
(10% gem. Verordnung über den Fi-
nanzhaushalt der Gemeinden) und 
den separat von der Gemeinde-
versammlung zu beschliessenden 
übrigen Abschreibungen von Fr. 
210‘901.00 wird ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 522‘992.29 ausgewie-
sen. Dieser Betrag wird dem Eigen-
kapital gutgeschrieben. Dieses er-
höht sich somit auf Fr. 3‘351‘679.86.

Veranschlagt war ein Aufwandüber-
schuss von Fr. 234‘400.00. Die Rechnung 
ist somit um Fr. 757‘392.29 besser aus-
gefallen als budgetiert.

Die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag:
Mehrertrag Verkauf Land an Altersheim Fr.  211‘000.00
Mehrertrag Infrastrukturbeiträge aus Landverkäufen Fr.  130‘000.00
Mehrertrag Kapital- und Gewinnsteuern JP Fr.  98‘000.00
Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern + Sonderveranlagungen Fr.  64‘000.00
Mehrertrag aus Finanzausgleich Fr.  60‘000.00
Mehrertrag Verrechnung Abschreibungen Feuerwehr Fr.  50‘000.00
Mehrertrag BKW Fr.  45‘000.00
Mehrertrag Einkommenssteuern NP Fr.  44‘000.00
Mehrertrag Schulgeld von auswärtigen Schülern Fr.  22‘000.00
Mehrertrag Vermögenssteuern NP Fr.  11‘000.00
Minderaufwand an Regionalen Sozialdienst Fr.  134‘000.00
Minderaufwand Steuerteilungen NP Fr.  106‘000.00
Minderaufwand Zinsen Spezialfinanzierungen Fr.  65‘000.00
Minderaufwand harmonisierte Abschreibungen Fr.  60‘000.00
Minderaufwand Beiträge öffentlicher Verkehr Fr.  44‘000.00
Minderaufwand Steuerabschreibungen Fr.  35‘000.00
Minderaufwand Löhne Verwaltungspersonal Fr.  22‘000.00
Minderaufwand Zinsen langfristige Darlehen Fr.  19‘000.00
Minderaufwand Heizmaterial Schulen Fr.  14‘000.00
Minderaufwand Heizmaterial Liegenschaften Finanzvermögen Fr.  12‘000.00
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Minderaufwand Verzugszinsen Steuern Fr.  11‘000.00
Minderertrag Nach- und Strafsteuern Fr. - 37‘000.00
Mehraufwand übrige Abschreibungen Landverkauf Altersheim Fr. - 211‘000.00
Mehraufwand Beiträge an Lehrerbesoldungen Fr. - 89.000.00
Mehraufwand Lastenausgleich soziales Fr. - 53‘000.00
Mehraufwand an Musikschulen Fr. - 48‘000.00
Mehraufwand Unterhalt Fahrzeuge Werkhof Fr. - 34‘000.00
Mehraufwand Löhne Schwimmbad Fr. - 18‘000.00
Mehraufwand Militär (Saldo weniger Ertrag vs weniger Aufwand) Fr. - 17‘000.00
Mehraufwand Schulgelder an andere Gemeinden Fr. - 17‘000.00
Mehraufwand Schneeräumung Fr. - 12‘000.00
Mehraufwand allg. Verwaltungsaufwand Schwimmbad Fr. - 10‘000.00
Mehraufwand Schulgelder Gymnasien Fr. - 10‘000.00
Diverse +/- Abweichungen über Fr. 10‘000.00 Fr.  56‘000.00

Total der Abweichungen zum Voranschlag  Fr.  757‘000.00

Die Gesamtheit der Steuern ist gegen-
über dem Budget um 286‘000.00 oder 
3.4% höher ausgefallen. Die Einkom-
menssteuern nat. Personen als Haupt-
einnahmequelle der Gemeinde, sind Fr. 
44‘000.00 (+0.6%) höher ausgefallen. 
Im 2015 kann eine relativ hohe Zunah-
me der Kapital- und Gewinnsteuern JP 
festgestellt werden (+ Fr. 98‘000.00 / + 
98%). Es ist damit zu rechnen, dass noch 
einige Korrekturen der Veranlagungen 
stattfinden werden. Gegenüber dem 
Budget sind auch die Steuerteilungen 
mit andern Gemeinden positiv ausge-
fallen (+ Fr. 106‘000.00). 

Unterschiedlich fallen jeweils auch die 
Infrastrukturbeiträge* aus. Im Vor-
anschlag wurde ein Betrag von Fr. 
300‘000.00 aufgenommen. Eingegan-
gen sind Fr. 430‘000.00. Im Durchschnitt 
haben sich diese Fr. 300‘000.00 pro Jahr 
bestätigt. Weil das anlässlich der letzten 
Zonenplanrevision neu eingezonte Bau-
land überbauen ist, wird ein grosser Teil 
dieses Beitrages in Zukunft wegfallen. 
Dies ist im Finanzplan berücksichtigt. 

Mit allen plus/minus-Abweichungen ist 
das Resultat des Rechnungsjahrs 2015 
besser ausgefallen als im Budget und 
Finanzplan angenommen. Neben vie-
len nicht beeinflussbaren Punkten kann 
wiederum die gute Ausgabendisziplin 
und Budgetkontrolle der verschiede-
nen Kommissionen erwähnt werden. 

Der Gemeinderat nimmt erfreut zur 
Kenntnis, dass im Rechnungsjahr 2016 
keine sofortigen Massnahmen eingelei-
tet werden müssen. Trotzdem wird er 
im Mai 2016 den aktuellen Investitions- 
und Finanzplan bis 2020 überarbeiten. 
Nähere Informationen dazu erfolgen 
an der Gemeindeversammlung.

Den Gemeinden ist vorgeschrieben, 
dass die Spezialfinanzierungen Feu-
erwehr-, Wasser-, Kanalisations- und 
Kehrichtrechnungen ausgeglichen ge-
staltet werden müssen, d.h. die dafür 
eingeholten Steuern oder Gebühren 
müssen zur Deckung des Aufwandes 
ausreichen, ansonsten sind Anpassun-
gen vorzunehmen. 

*) bei Neueinzonungen, z.B. von der Landwirtschaftszone in die Bauzone, muss ein Teil des dadurch entstan-
denen Mehrwertes als Anteil für zukünftige Infrastrukturkosten an die Gemeinde entrichtet werden. 
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Feuerwehr
Auf 2014 hin wurden die Wehrdienster-
satzabgaben um 20% gesenkt. Es zeigt 
sich, dass die Feuerwehr auch mit dem 
reduzierten Satz zurechtkommt. Das 
neue TLF wird ordentlich abgeschrie-
ben. Nachdem auch noch geplante 
Anschaffungen und Unterhalte nicht 
ausgeführt oder verschoben wurden, 
konnten Fr. 50‘000.00 in die Spezialfi-
nanzierung (Eigenkapital) eingelegt 
werden. Diese enthält per Ende 2015 
nun einen Betrag von Fr. 1‘294‘769.72.

Wasserversorgung
Es müssen Fr. 240‘582.00 in den Werter-
halt eingelegt werden. Nachdem 2015 
nicht alle geplanten Investitionen an-
gefallen sind, konnte ein grosser Teil 
davon durch die Anschlussgebühren 
finanziert werden. Der restliche Betrag 
von Fr. 106‘288.85 wird über die Ent-
nahme aus dem Werterhalt abgeschrie-
ben. Das Eigenkapital erhöht sich auf 
Fr. 1‘802‘267.07. 

Abwasserentsorgung
Dem Werterhalt werden Fr. 355‘019.00 
beigefügt. Verschiedene neue Leitun-
gen und Anlagen führen zu einer An-
passung dieser Rücklage um Fr. 4‘425.00. 
Auch hier werden die Anschlussge-
bühren und Grundeigentümerbeiträ-
ge zur Finanzierung der Investitionen 
verwendet. Der übrig bleibende Betrag 
von Fr. 312‘302.70 wird dem Werterhalt 
entnommen. Das Eigenkapital hat um 
Fr. 9‘053.25 zugenommen und beläuft 
sich per 31.12.2015 auf Fr. 1‘019‘514.10.

Abfallentsorgung
Die «Kehrichtrechnung 2015» weist ei-
nen Ertragsüberschuss von Fr. 34‘913.30 
aus. Dieser Betrag wurde dem Eigen-
kapital gutgeschrieben. Dieses beträgt 
Ende 2015 Fr. 292‘155.87, was fast ei-
nem Jahresertrag an Gebühren ent-
spricht. 

Die folgenden zwei Übersichten zeigen
1. die Einzelheiten der Verwaltungsrechnung 2015 mit Voranschlag und Vorjahr 
 nach Funktionen
2. die Finanzkennzahlen

1. Laufende Rechnung 
(gemäss funktionaler Gliederung)

Die minimen Abweichungen sind im normalen Streubereich. 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1'224'827.70    102'745.91       1'272'900.00    110'200.00       1'213'768.13    104'126.25       

1'122'081.79    1'162'700.00    1'109'641.88    

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -48'072.30        -3.78% Aufwand 11'059.57         1.00%
Ertrag -7'454.09          -6.76% Ertrag -1'380.34          -1.33%
Nettoaufwand -40'618.21        -3.49% Nettoaufwand 12'439.91         1.12%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

0 Allgemeine Verwaltung
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1 Öffentliche Sicherheit

Die hauptsächlichen Abweichungen zum Voranschlag

• Mehraufwand Nachführung Vermessungswerk (Fr. 5‘000.00)
• Mehraufwand und Ertrag Gebühren Bauwesen (Fr. 9‘000.00)

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr ist ausgeglichen und belastet die Rechnung nicht. 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
372'464.30       319'621.69       392'400.00       352'300.00       376'115.25       330'497.93       

52'842.61         40'100.00         45'617.32         

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -19'935.70        -5.08% Aufwand -3'650.95          -1.00%
Ertrag -32'678.31        -9.27% Ertrag -10'876.24        -23.81%
Nettoaufwand 12'742.61         31.77% Nettoaufwand 7'225.29           15.83%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

2 Bildung

Höhere Kosten für die Anteile an Kant. Lehrerbesoldungen, Beiträge an Musikschu-
len und Gymnasien sowie Schulgelder an andere Gemeinden führen zu den Ab-
weichungen beim Aufwand, vor allem gegenüber der Rechnung 2014. Der höhere 
Ertrag beruht auf höheren Beiträgen auswärtiger Schüler und Versicherungsleistun-
gen für Lohnausfälle und Sachschäden.

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'954'958.43    294'494.40       2'834'600.00    260'100.00       2'788'732.27    269'530.90       

2'660'464.03    2'574'500.00    2'519'201.37    

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand 120'358.43       4.24% Aufwand 166'226.16       5.96%
Ertrag 34'394.40         13.22% Ertrag 24'963.50         9.26%
Nettoaufwand 85'964.03         3.33% Nettoaufwand 141'262.66       5.60%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

3 Kultur und Freizeit

Der höhere Aufwand ist auf höhere (ausserordentliche) Lohn- und Betriebskosten 
zurückzuführen. Weniger Aufwand gegenüber dem Budget gibt es im Bereich «Bei-
trag an die regionale Kulturkonferenz».

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
439'296.95       75'632.40         418'500.00       81'300.00         384'697.21       63'828.50         

363'664.55       337'200.00       320'868.71       

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand 20'796.95         4.96% Aufwand 54'599.74         14.19%
Ertrag -5'667.60          -6.97% Ertrag 11'803.90         18.49%
Nettoaufwand 26'464.55         7.25% Nettoaufwand 42'795.84         13.33%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014
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4 Gesundheit

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
15'204.55        780.00             23'000.00          700.00              17'106.55          1'593.10          

14'424.55        22'300.00         15'513.45        

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -7'795.45         -33.89% Aufwand -1'902.00           -11.11%
Ertrag 80.00               11.42% Ertrag -813.10              -51.03%
Nettoaufwand -7'875.45         -35.31% Nettoaufwand -1'088.90           -7.01%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

5 Soziale Wohlfahrt

Begründungen für die Abweichungen zum Budget:

Hier ist vor allem die einmalige Gutschrift des Kantons von Fr. 79‘000.00 an den RSD 
zu erwähnen. Unser Jahresbeitrag ist gesamthaft um Fr. 130‘000.00 tiefer ausgefal-
len als budgetiert.

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'889'958.83    148'160.00       2'973'200.00    161'000.00       2'856'569.00    109'193.55       

2'741'798.83    2'812'200.00    2'747'375.45    

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -83'241.17        -2.79% Aufwand 33'389.83         1.16%
Ertrag -12'840.00        -7.97% Ertrag 38'966.45         35.68%
Nettoaufwand -70'401.17        -2.50% Nettoaufwand -5'576.62          -0.20%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

6 Verkehr

Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr ist Fr. 44‘000.00 tiefer ausgefallen.
Beim Ertrag fällt ins Gewicht, dass gegenüber andern Funktionen weniger Verrech-
nungen gemacht werden konnten.

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1'058'275.05    126'337.93       1'077'100.00    151'500.00       964'219.95       136'125.65       

931'937.12       925'600.00       828'094.30       

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -18'824.95        -1.74% Aufwand 94'055.10         9.75%
Ertrag -25'162.07        -16.60% Ertrag -9'787.72          -7.18%
Nettoaufwand 6'337.12           0.68% Nettoaufwand 103'842.82       12.53%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014
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7 Umwelt und Raumordnung

Die hohen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag beruhen u.a. auf der Abwei-
chung bei der Spezialfinanzierung Wasserversorgung. Es wurde weniger investiert 
und ein grosser Teil davon konnte durch Anschlussgebühren finanziert werden.
Zudem konnten Mehreinnahmen von Fr. 130‘000.00 bei den Infrastrukturbeiträgen 
realisiert werden.

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'180'517.40    2'487'321.00     2'598'200.00    2'766'500.00    2'267'061.67    2'381'659.22    

306'803.60       168'300.00       114'597.55       

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -417'682.60       -16.07% Aufwand -86'544.27        -3.81%
Ertrag -279'179.00       -10.09% Ertrag 105'661.78       4.43%
Nettoertrag 138'503.60        82.29% Nettoaufwand -306'803.60      -267.72%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

8 Volkswirtschaft

Hier fällt die höhere Rückvergütung der BKW von Fr. 45‘000.00 für die Stromlie-
ferung in unserer Gemeinde auf. Dieser konnte seinerzeit noch nicht veranschlagt 
werden. 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
19'969.70         215'630.00       12'300.00         162'800.00       17'386.00         164'328.85       

195'660.30       150'500.00       146'942.85       

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand 7'669.70           62.34% Aufwand 2'583.70           14.85%
Ertrag 52'830.00         32.45% Ertrag 51'301.15         31.21%
Nettoertrag 45'160.30         30.00% Nettoertrag 48'717.45         33.15%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

9 Finanzen und Steuern

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1'919'873.40    9'827'615.27    1'921'000.00    9'242'400.00    2'612'705.10    9'386'352.60    
7'907'741.87    7'321'400.00    6'773'647.50    

Abweichung Rechnung 2015 zu Voranschlag Abweichung Rechnung 2015 zu Rechnung 2014
Absolut % Absolut %

Aufwand -1'126.60          -0.05% Aufwand -692'831.70      -26.51%
Ertrag 585'215.27       6.33% Ertrag 441'262.67       4.70%
Nettoertrag 586'341.87       8.00% Nettoertrag 1'134'094.37    16.74%

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014
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2. Finanzkennzahlen
 (Mittelwert jeweils gewichtet) 

Selbstfinanzierungsgrad

(Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen) 

2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert

       207.5%   69.7% 107.1% 147.2% 202.6% 127.44%

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die Investitionen 
aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad 
von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, von über 100% zu einer Entschul-
dung. Ein Wert zwischen 60% - 80% kann kurzfristig als genügend bezeichnet wer-
den. Idealwert = 100%.
Der Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde Schüpfen ist nach wie vor ge-
sund. 

Die Abweichung des Nettoertrages der Rechnung 2015 zum Voranschlag 
setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrertrag bei

 Verkauf Land Altersheim Fr. 211‘000.00
 Kapital- und Gewinnsteuern JP Fr. 98‘000.00
 Grundstückgewinnsteuern + Sonderveranl. Fr.  64‘000.00
 Finanzausgleich Fr. 60‘000.00
 Verrechnung Abschreibungen Feuerwehr Fr.  50‘000.00
 Einkommenssteuern  Fr. 44‘000.00
 Vermögenssteuern NP Fr. 11‘000.00 Fr. 538‘000.00

Minderaufwand bei

 Steuerteilungen NP Fr. 106‘000.00
 Zinsen Spezialfinanzierungen Fr. 65‘000.00
 Harmonisierte Abschreibungen  Fr. 60‘000.00
 Steuerabschreibungen Fr.  35‘000.00
 Zinsen langfristige Darlehen Fr. 19‘000.00
 Heizmaterial Liegenschaften Finanzverm. Fr.  12‘000.00
 Verzugszinsen Steuern Fr.  11‘000.00 Fr. 308’000.00

Minderertrag bei

 Nach- und Strafsteuern Fr. - 37‘000.00 Fr. - 37‘000.00

Mehraufwand bei

 Abschreibungen Landverkauf Altersheim Fr.  - 211’000.00
 Diverse +/- Posten Fr. - 12‘000.00 Fr. - 223‘000.00

 Total   Fr. 586‘000.00
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Selbstfinanzierungsanteil
(Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages)

2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert

25.1% 18.2% 18.7% 14.9% 18.3% 19.0%

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit 
einer Gemeinde: Je höher der Wert, desto grösser ist der Spielraum für die Finanzie-
rung von Investitionen oder für den Schuldenabbau. Ein Wert unter 10% wird als 
schwach betrachtet. Idealwert = über 15%.
Der Mittelwert liegt weit über dem erwähnten Idealwert und kann als sehr 
gut bezeichnet werden.

Zinsbelastungsanteil
(Nettozinsen in % des Finanzertrages)

2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert

-0.4% -1.7% -1.5% -1.6% -1.7% -1.4%

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch 
die Nettozinsen belastet ist. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Ver-
schuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und 
im Vergleich zu andern Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt. Ein Wert 
zwischen 1 - 3% kann als mittlere Belastung bezeichnet werden. 
Die Vermögenserträge decken nach wie vor die Zinsbelastung, der Zinsbe-
lastungsanteil ist somit negativ. 

Kapitaldienstanteil
(Kapitaldienst in % des Finanzertrages)

2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert

9.8% 10.0% 10.7% 10.8% 9.4% 10.1%

Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch 
den Kapitaldienst (als Folge der Investitionstätigkeit) belastet ist. Ein hoher Kapi-
taldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschrei-
bungsbedarf hin. Ein Wert über 12% gilt als hohe Belastung.
Die positive Situation aus den Vorjahren hat sich nicht verändert. 

Bruttoverschuldungsanteil
(Bruttoschulden in % des Finanzertrages)

2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert

18.3% 26.1% 25.4% 26.0% 24.6% 24.1%

Der Bruttoverschuldungsanteil stellt die Verschuldungssituation dar. Die Verschul-
dung gilt bei einem Satz von <50% als sehr gut, bei >200% als kritisch. 
Weil keine neuen festen Schulden gemacht werden mussten, bleibt dieser 
Wert 2015 stabil und kann als sehr gut erachtet werden.
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Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

• Die übrigen Abschreibungen von Fr. 210‘901.00 werden genehmigt.
• Die Verwaltungsrechnung 2015 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

Die Verwaltungsrechnung 2015 kann ab sofort bei der Finanzverwaltung 
bezogen werden. Ein Zusammenzug der Rechnung ist einsehbar unter: 
www.schuepfen.ch

Investitionsanteil
(Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben)

2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert

18.3% 27.0% 19.7% 14.2% 12.9% 18.7%

Diese Kennzahl zeigt die Aktivitäten im Bereich der Investitionen und/oder die Zu-
nahme der Nettoverschuldung. >30% zeigen eine starke, <10% eine schwache In-
vestitionstätigkeit. 
Diese Tabelle zeigt deutlich, dass zwischen 2011 – 2013 hohe Investitionen 
für das neue Gemeindehaus angefallen sind und seither tiefere Beträge in-
vestiert worden sind. 

Abschliessende Beurteilung:

Die Verwaltungsrechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss 
von Fr. 522‘992.29 ab, d.h. Fr. 757‘392.29 besser als der Voranschlag und 
Fr. 747‘000 besser als die im Oktober 2015 erstellte Hochrechnung. Die Er-
träge aus Steuern liegen Fr. 286‘000 über dem Voranschlag (+ 3.4%). Die 
grössten Abweichungen stammen aus den Kapital- und Gewinnsteuern JP 
(+ 98‘000.00 / 98%) sowie aus den Grundstückgewinnsteuern und Sonder-
veranlagungen (+ 64‘000.00 / 32%). Die relativ hohe Zunahme der Einkom-
mensteuern NP von 6.8% oder Fr. 552‘000.00 gegenüber 2014 ist budgetiert 
worden. 

Diverse weitere Erträge liegen ebenfalls über Voranschlag, so auch die Inf-
rastrukturbeiträge mit Fr. 130‘000.00.

Ein wesentlicher Anteil der positiven Abweichungen gegenüber dem Bud-
get hat aus heutiger Sicht einen einmaligen Charakter, wie z. B. die höheren 
Erträge aus Infrastrukturbeiträgen. Der Gemeinderat erwartet für die kom-
menden Jahre leicht defizitäre Rechnungen. 

Es darf festgestellt werden, dass die Gemeinde Schüpfen dank gewissen-
hafter und sorgfältiger Planung nach wie vor auf gesunden finanziellen 
Füssen steht. Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresgewinn von Fr. 
522‘992.29 auf Fr. 3‘351‘679.86 (6.9 Steuerzehntel).



10

2. Datenschutz, Bericht der Auf-
 sichtsstelle für 2015
 Kenntnisnahme

Die Treuhandgesellschaft des Schweize-
rischen Gemeindeverbandes (ROD) ist 
Datenschutz-Aufsichtsstelle für unsere 
Gemeinde. In ihrem Bericht vom Mai 
2016 stellt sie fest, dass:

• die wesentlichen Vorschriften zu den 
Datenschutzbestimmungen einge-
halten werden.

•  keine Reklamationen oder Beschwer-
den in Bezug auf den Umgang mit 
Personendaten eingegangen sind.

3. Fassadensanierung Unterstufen- 
 schulhaus
 Genehmigung Verpflichtungskredit

Ausgangslage

Die Sandsteinfassade des Primarschul-
hauses weist diverse Schadstellen auf 
und muss erneuert werden. Damit 
nicht ganze Sandsteine ersetzt wer-
den müssen, kann eine Spezialtechnik 
angewendet werden. Die bestehen-
den Steine werden mit einem explizit 
dafür vorgesehenen Mörtel erneuert. 
Eine Probeerneuerung wurde bereits 
im Jahr 2009 an der Westfassade vor-
genommen. Das Verfahren überzeugt 
in seiner Qualität und ist kostengüns-
tiger als ein Komplettersatz. Diese Sa-
nierungsmethode wurde mit der Denk-
malpflege besprochen und wird von 
dieser begrüsst.

Die Sanierung sollte möglichst nicht 
mehr länger hinausgezögert werden, da 
sich die Sanierungskosten, je länger zu-
gewartet wird und desto höher die Schä-
den werden, entsprechend erhöhen.

Auch die Fenster in den Klassenzim-
mern sind bis auf einige Wenige alt und 

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Der positive Bericht des ROD wird zur Kenntnis genommen.

nur mit einer Doppelverglasung ausge-
stattet. Die Fenster sind undicht, Farbe 
blättert ab und das Holz ist aufgrund 
des Alters stark verwittert. Mit einer Sa-
nierung (Schleifen und Streichen) kann 
keine zufriedenstellende Verbesserung 
mehr erzielt werden. 

An der Westfassade sollen ausserdem 
Storen angebracht werden. An der 
Ost- und Südfassade sind bereits Storen 
vorhanden. Die alten Storenblenden 
sollen ersetzt werden, damit ein ein-
heitliches Erscheinungsbild entsteht 
und das Gebäude optisch aufgewertet 
werden kann.

Mit einer zeitgemässen Erneuerung 
durch die Fassadensanierung und den 
Fensterersatz bleibt die Werterhaltung 
der schönen Liegenschaft gewährleis-
tet. Ausserdem kann mit dem Fenster-
ersatz eine Verminderung des Wärme-
verlusts erzielt werden.

Da keine Fassadenveränderung vorge-
nommen wird und die kantonale Denk-
malpflege bereits in das Verfahren in-
volviert ist, kann auf eine Baueingabe 
verzichtet werden. 
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Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Der Verpflichtungskredit für die Fassadensanierung des Unterstufenschulhauses 
in der Höhe von Fr. 420‘000.00 wird genehmigt.

Projektkosten

Gerüst Fr. 17‘000.00

Spenglerarbeiten (punktuelle Anpassungen) Fr. 3‘000.00

Metallbauarbeiten Fr. 11‘000.00

Sandsteinsanierung Fr. 203‘000.00

Fensterersatz Fr. 104‘000.00

Glaser für Demontage / Montage Vordach Fr. 10‘000.00

Gipser / Maler (punktuelle Ausbesserungen) Fr. 5‘000.00

Storen Westfassade / Blenden Fr. 12‘000.00

Zwischentotal Fr. 365‘000.00

Unvorhergesehenes 15% Fr. 55‘000.00

Total inkl. MwSt. Fr. 420‘000.00

Bauprogramm

Die Gerüstbauarbeiten beginnen be-
reits in der letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien, damit die Hauptarbei-
ten gleich zu Beginn der Sommerferien 
starten können. Die gesamte Bauzeit 
wird aber bis zum Ende der Herbstferi-
en dauern. Es wird also auch während 
des Schulbetriebes gebaut werden 
müssen. Insbesondere die Sanierung 
der Sandsteinfassade ist sehr aufwän-
dig und erfordert viel Zeit, weshalb es 
nicht möglich ist, die Bauzeit auf die 
Sommerferien zu beschränken. Auf 
den Schulbetrieb wird aber Rücksicht 
genommen und die nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen bezüglich Bauge-
rüst werden getroffen.

Antrag
Der Gemeinderat und die Bau- und 
Planungskommission beantragen 
der Versammlung, den Verpflich-
tungskredit in der Höhe von Fr. 
420‘000.00 zu genehmigen.
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Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

• Der Totalrevision des Organisationsreglements des Gemeindeverbandes Al-
tersheim Schüpfen resp. neu Gemeindeverband Seniorenzentrum Schüpfen 
SZS wird zugestimmt.

• Für den genauen Wortlaut ist der während 30 Tagen vor dieser Versamm-
lung öffentlich aufgelegte Reglementstext massgebend.

• Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

4. Gemeindeverband Altersheim  
 Schüpfen, Totalrevision Organi- 
 sationsreglement
 Genehmigung

Ausgangslage

Im Rahmen des bewilligten Ausbaus 
zum Seniorenzentrum Schüpfen (Aus- 
und Umbau der Infrastruktur, Erwei-
terung um 10 Plätze, Neubau von 22 
Wohnungen mit Dienstleistungsange-
bot und einer Einstellhalle) wurde das 
aktuell gültige Organisationsregle-
ment aus dem Jahre 2007 überarbeitet.

Die Totalrevision des Reglements wur-
de am 10. Dezember 2015 bereits durch 
die Abgeordnetenversammlung geneh-
migt und wird nun den betroffenen Ein-
wohnergemeinden zur Genehmigung 
unterbreitet. Das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung hat die Vorprüfung 
der Totalrevision mit Schreiben vom  
3. September 2015 bestätigt.

Wesentliche Änderungen
g Art. 1
 Der «Gemeindeverband Altersheim 

Schüpfen» heisst neu «Gemeinde-
verband Seniorenzentrum Schüpfen 
SZS». 

g Art. 2 / Art. 59 - 63
 Aufgrund der Erweiterung des 

Dienstleistungsangebotes mussten 
insbesondere der Zweckartikel so-

wie die finanziellen Aspekte ergänzt 
werden. So muss z.B. für Wohnun-
gen mit Dienstleistungsangebot eine 
separate Rechnung geführt werden 
(Betriebsrechnung und Fonds). Dies-
bezüglich mussten ebenfalls die Aus-
führungsbestimmungen definiert 
werden sowie die finanzielle Haf-
tung. In den Grundzügen bleibt der 
Verband aber eine gemeinnützige, 
nicht gewinnorientierte Trägerschaft 
der Gemeinden Grossaffoltern, Rap-
perswil und Schüpfen.

g Art. 16 e
 Die Abgeordnetenversammlung ge- 

nehmigt neue Ausgaben soweit 
CHF 100‘000 übersteigend bis CHF 
400‘000. Bis anhin waren ab einem 
Betrag von CHF 300‘000 die Ver-
bandsgemeinden für neue Ausga-
ben zuständig. 

Auflage

Das Reglement und der Vorprüfungs-
bericht liegen 30 Tage vor der Ver-
sammlung in den Gemeindeverwal-
tungen Grossaffoltern, Rapperswil und 
Schüpfen auf.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der 
Gemeindeversammlung, der Total-
revision des Organisationsregle-
ments zuzustimmen.
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5. Kanalisation Dählenweg –  
 Leiernstrasse, Nachkredit
 Genehmigung

Durch die Gemeindeversammlung wur-
de am 7. Dezember 2011 ein Verpflich-
tungskredit über Fr. 890‘000.00 für die 
Verbindungsleitung von der Leiernstra-
sse bis zum Dählenweg genehmigt. Der 
Kreditantrag beruhte auf einem Kos-
tenvoranschlag, welcher durch ein In-
genieurbüro erstellt worden ist.

Nach der Kreditgenehmigung durch 
die Gemeindeversammlung wurde das 
Projekt vorangetrieben und im Detail 
ausgearbeitet. Im Rahmen der öffentli-
chen Ausschreibung der Arbeiten zeig-
te sich aufgrund der eingegangenen 
Offerten rasch, dass eine Überschrei-
tung des Kostenvoranschlags unum-
gänglich ist. Durch den Gemeinderat 
wurde deshalb im Rahmen seiner Fi-
nanzkompetenzen (Art. 11 Abs. 3 Or-
ganisationsreglement) ein Nachkredit 
in der Höhe von Fr. 89‘000.00 (10% des 
ursprünglichen Kredits) bewilligt.

Obschon während der Bauausführung 
darauf geachtet wurde die Kosten 
möglichst tief zu halten, resultierte eine 
weitere Überschreitung des Kredits um 
Fr. 27‘846.70. Dieser Umstand ist insbe-
sondere auf nachträgliche Vorgaben 
der SBB in Bezug auf die permanente 
Überwachung des Bahnbetriebs sowie 
die Forderungen bezüglich Nachtarbeit 
zurückzuführen. Zusätzlich haben auch 
die Erschütterungsmessungen und Auf-
nahme von Rissprotokollen, die im Rah-

men des Baubewilligungsverfahrens 
verlangt worden sind, zu dieser Kosten-
überschreitung geführt.

Bereits zum Zeitpunkt der Kreditgeneh-
migung wurde darauf hingewiesen, 
dass es sich beim Bauprojekt aufgrund 
der Unterquerung der Bahngeleise um 
ein risikobehaftetes Vorhaben han-
delt. Gesamthaft wurde der bewilligte 
Kredit um Fr. 116‘846.70 oder 13.1% 
überschritten, die Gesamtkosten betra-
gen Fr. 1‘006‘846.70. Da der Nachkredit 
mehr als 10% des Ursprungskredits aus-
macht, ist eine Genehmigung durch die 
Gemeindeversammlung erforderlich.

Antrag 

Der Gemeinderat und die Gemein-
debetriebekommission beantragen 
der Gemeindeversammlung die Ge-
nehmigung eines Nachkredits von 
Fr. 116‘846.70 zu bewilligen.  

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Der Nachkredit in der Höhe von Fr. 116‘846.70 wird bewilligt.
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Sprechstunde 
des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunden mit dem Gemein-
depräsidenten Peter Gerber finden 
jeweils am letzten Freitag des Monats 
von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Gemein-
deverwaltung statt.

Die nächsten Sprechstunden fin-
den am Freitag, 27. Mai 2016 und 
24. Juni 2016, statt. Die Sprechstun-
de vom Juli 2016 fällt aus.

Eine Voranmeldung bei der Gemeinde-
verwaltung ist aus organisatorischen 
Gründen bis jeweils eine Woche im 
Voraus erwünscht (031 879 70 80 oder 
info@schuepfen.ch).

Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung bleibt am 
Pfingstmontag, dem 16. Mai 2016, ge-
schlossen.

Tageskarte Gemeinden
Seit letztem Jahr bietet die Gemeinde 
Schüpfen 5 Tageskarten Gemeinden 
(Tages-Generalabonnemente) an. Der 
Gemeinderat hat aufgrund der seit Jah-
ren sehr guten Auslastung der Tages-
karten entschieden, dass die Anzahl von 
5 Tageskarten pro Tag weitergeführt 
wird. Der Preis pro Tageskarte beträgt 
unverändert Fr. 40.00 pro Tag / Karte. 

Reservationen können frühestens zwei 
Monate im Voraus per Telefon (031 
879 70 80) oder online unter www.
schuepfen.ch vorgenommen werden. 
Neu können Sie Ihre online-Reserva-
tion auch gleich mit Ihrer Kreditkarte 
bezahlen.

Aus dem Gemeinderat

Alters- und Pflegeheim Schüpfen

Information 
zur Pflegewohnung Säge in Gross-
affoltern
Eine erneute Analyse der finanziellen Si-
tuation der Pflegewohnung in Grossaffol-
tern hat gezeigt, dass diese trotz grosser 
Anstrengungen nicht kostendeckend be-
trieben werden kann.
Gestützt auf neue gesetzliche Vorgaben 
verlangt die Gesundheits- und Fürsorge-
direktion, dass die Pflegewohnung als 
«eigenständiger Betrieb» geführt wird, 
was erhebliche personelle Auflagen bein-
haltet. Diese verteuern den Betrieb mas-
siv und führen trotz zahlreicher Optimie-
rungsanstrengungen dazu, den Betrieb 
schliessen zu müssen.
Der Vorstand des Alters- und Pflegeheims 
Schüpfen (APHS) musste sich deshalb 
entschliessen, die Pflegebetten im Lau-
fe dieses Jahres nach und nach aufzu-
heben. Wir werden alles daran setzen, 
den Bewohnern und Bewohnerinnen der 
Pflegewohnung Grossaffoltern eine un-
komplizierte und stressfreie Übersiedlung 
ins Alters- und Pflegeheim Schüpfen zu 
ermöglichen. Wird dies nicht gewünscht, 
sind wir jederzeit gerne bei der Suche 
nach einer anderen Unterkunft behilflich.
Allen von der Schliessung betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
im neuen Umfeld arbeiten möchten, ga-
rantieren wir auch in Zukunft eine Be-
schäftigung im APHS. 
Der Vorstand bedauert, dass die Auf-
rechterhaltung der Pflegewohnung in 
Grossaffoltern nicht länger möglich ist. 
Wir sind froh, dass wie beschrieben al-
len Bewohnern und Mitarbeitenden in 
Schüpfen eine Perspektive angeboten 
werden kann.
Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme
Präsidium und Vorstand Gemeindever-
band Altersheim Schüpfen
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Gemeindebetriebekommission

Am 29. März haben die Bauabreiten 
für den Wasserleitungsersatz in der 
Herrschmatt begonnen. Nachdem die 
Wasserversorgung für den Ortsteil 
Hard über eine Fremdeinspeisung vom 
Versorgungsnetz der Wasserversor-
gung Saurenhorn sichergestellt war, 
konnte mit den Leitungsbauarbeiten 
begonnen werden. Da die Platzverhält-
nisse gut und auch nur einzelne Seiten-
schlüsse zu erstellen waren, konnten 
die Etappen 1 und 2 speditiv und zü-
gig ausgeführt werden. Am 18. April 
konnte bereits die 3. Etappe in Angriff 
genommen werden. Die Baustelle hat 
nun das Dorf erreicht. Es ist zu erwar-
ten, dass die Arbeiten für die weiteren 
Etappen nun etwas länger dauern (An-
schlüsse, beengte Platzverhältnisse).

Die Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen Liegenschaftseigentümern im Zu-
sammenhang mit Wasserunterbrüchen 
und der Erstellung von Provisorien war 
bisher unkompliziert. Das Provisorium 
im Hard konnte Ende der Kalenderwo-
che 16 zurückgebaut werden, womit 
die Einwohner im Hard ihr Wasser wie-

Wasserleitungsersatz Bern-, Lyssstrasse
Zwischenbericht über die Bauarbeiten

Baustelle im Bereich Gebr. Meier.

3-fache Schieberkombination 
vor dem Einbau.

der über die Wasserversorgung Schüp-
fen erhalten.

Damit Sie sich über den Stand der Bau-
arbeiten und den Baufortschritt infor-
mieren können, empfehlen wir Ihnen 
den Blick auf unsere Homepage www.
schuepfen.ch. Wir werden dort laufend 
über die nächsten Schritte informieren.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
sind für die Beantwortung allfälliger 
Fragen zu unseren Büroöffnungszeiten 
am Schalter oder telefonisch für Sie er-
reichbar.

Gemeindebetriebekommission 
Schüpfen
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Bau- und Planungskommission

Bepflanzungen und Einfriedungen  
an öffentlichen Strassen

Der Frühling hat Einzug gehalten. 
Die Pflanzen in den Gärten sprie-
ssen und gedeihen.
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, 
die zu nahe an öffentlichen Strassen 
stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden die Verkehrsteil-
nehmer, aber auch Kinder und Erwach-
sene, die aus verdeckten Standorten 
unvermittelt auf die Strasse treten. 

Deshalb werden die Strassenanstösser 
aufgefordert, bezüglich Bepflanzun-
gen und Einfriedungen entlang von öf-
fentlichen Strassen, folgende Bestim-
mungen zu beachten:

• Hecken, Sträucher und Anpflanzungen 
müssen seitlich mindestens 50 cm Ab-

stand vom Fahrbahnrand haben. Über-
hängende Äste dürfen nicht in den 
über der Strasse freizuhaltenden Luft-
raum von 4.50 m Höhe hineinragen.

• Über Geh- und Radwegen muss eine 
Höhe von 2.50 m freigehalten wer-
den. Die Wirkung der Strassenbe-
leuchtung darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

• Bei gefährlichen Strassenstellen 
längs öffentlicher Strassen und ent-
lang von Radrouten, insbesondere 
bei Kurven, Einmündungen, Kreuzun-
gen und Bahnübergängen dürfen hö-
herwachsende Bepflanzungen aller 
Art inkl. Geäste die Verkehrsübersicht 
nicht beeinträchtigen, weshalb ein 

Lichtraumprofil

Beleuchtungskandelaber

Fahrbahn GehwegBankett

La
m

p
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je nach den örtlichen Verhältnissen 
ausreichender Seitenbereich frei-
zuhalten ist. 

• Nicht genügend geschützte Stachel-
drahtzäune müssen einen Abstand 
von 2 m zur Grenze des öffentlichen 
Verkehrsraumes einhalten. 

Wir verlangen von allen Strassenanstö-
ssern die Äste und andere Bepflanzun-
gen regelmässig auf das vorgeschrie-
bene Lichtmass zurückzuschneiden. 
Bei gefährlichen Strassenstellen sind 
Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärt-
nerische und landwirtschaftliche Kultu-
ren (z.B. Mais, Getreidearten) in einem 
genügend grossen Abstand gegen-
über der Fahrbahn anzupflanzen, 
damit nicht ein Zurückschneiden bzw. 
ein vorzeitiges Mähen erfolgen muss. 

Bäume und grössere Äste, welche dem 
Wind und den Witterungseinflüssen 
nicht genügend Widerstand leisten 
und auf die Verkehrsfläche zu stürzen 
drohen, sollten rechtzeitig beseitigt 
und die Verkehrsfläche von hinunter-
gefallenem Reisig und Blattwerk (im 
Herbst) gereinigt werden. Bei Missach-
tung der obgenannten Bestimmungen 
sind die Polizeiorgane der Gemeinde 
verpflichtet, die Arbeit auf Kosten des 
Pflichtigen ausführen zu lassen.

Gerne geben wir Ihnen näher Auskunft 
und beantworten allfällige Fragen zu 
diesem Thema (Bauverwaltung, 031 
879 70 80). 

Deponieren  
von ausgedienten Sachen 
Wir stellen immer wieder fest, dass teil-
weise ausgediente Sachen auf privaten 
Parzellen auf ihre (endgültige) Entsor-
gung warten. Als ausgediente Sachen 
gelten zum Beispiel nicht mehr ver-
kehrstaugliche Fahrzeuge, Bauabfälle, 
Metallwaren, Altholz oder andere Ab-
fälle. Was die Eigentümer in den meis-
ten Fällen nicht Wissen ist, dass solche 
Ablagerungen im Sinne des Abfallge-
setzes widerrechtlich sind. Die Gemein-
de ist verpflichtet das Gemeindegebiet 
periodisch darauf zu überprüfen und 
die säumigen Eigentümer darauf hin-
zuweisen.

In letzter Zeit wurden betroffene 
Grundeigentümer schriftlich auf fest-
gestellte Ablagerungen hingewiesen. 
Folgende Faustregel kann als An-
haltspunkt dienen: Sachen die nicht 
mehr ihrer Zweckbestimmung dienen 
oder zugeführt werden können und 
nicht in gedeckten Räumen gelagert 
werden, gelten als ausgedient und sind 
zu entsorgen. Dasselbe gilt für nicht 
mehr verkehrstaugliche Fahrzeuge. Die 
Gegenstände sind innert Monatsfrist 
fachgerecht zu entsorgen.

Wir danken allen Einwohnern für die 
Mithilfe und sind bei allfälligen Fragen 
gerne für Sie da.

Bauverwaltung

a d a 
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Erteilte Baubewilligungen vom 1. März bis 30. April 2016

Bauherrschaft Bauvorhaben

Peter Hugi, 
Waldhof 2, 3256 Seewil 

Sanierung bestehender Schopf und 
Überdachen des bestehenden betonier-
ten Siloplatzes , Oberholz 7

Einwohnergemeinde Schüpfen, 
Dorfstrasse 17, 3054 Schüpfen 

Neubau Schmutzwasserleitung für 
Gebäude Bundkofen 514

Frieda Zürcher, 
Sonnhaldeweg 9, 3054 Schüpfen 

Abbruch der best. Stützmauer, neue 
Stützmauer und Abstellplatz erstellen

Salt Mobile SA, 
Rue du Caudray 4, 1020 Renens

Neubau Mobilfunkantennenanlage Salt, 
Mast 7.00m über Silo und Technik auf 
best. Flachdach, Sägestrasse 24

A Chau Trading AG, 
Könizstrasse 221, 3097 Liebefeld

Neubau Lagerhalle mit Büro und Sani-
täranlagen, Bundkofen 506

Thomas Stauffenegger, 
Schwanden 49, 3054 Schüpfen 

Umnutzung des bestehenden Raumes 
in Bücherlager (Bibliothek) und Abbruch 
des bestehenden Silos

Georg Engel, 
Lyssstrasse 15, 3054 Schüpfen 

Umnutzung Beizraum in Raum zur Zer-
legung von Kondensatoren und Trans-
formatoren

Hans + Katharina Egger, 
Dorfstrasse 3, 3054 Schüpfen 

Erstellen von 2 Kraftfuttersilos, 
Grossfeld 3

Gemeindeverband Altersheim Schüpfen,
Sägestrasse 10, 3054 Schüpfen 

Umbau und Erweiterung des best. 
Altersheimes, Neubau von 2 MFH für 
Wohnungen mit Dienstleistungsange-
bot, Neubau Einstellhalle

Christoph Gaus, 
Blümlisalpstrasse 32, 3600 Thun

Umbau Küche und Bad, Kreuzweg 4
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Einweihungsevent

Ein Anlass für Alle!

Kulturkommission

Nach der Renovation und 
Instandsetzung der 
Skateranlage beim Werkhof 
wird diese mit einem Einweihungsevent 
wiedereröffnet. Dazu laden wir Sie herzlich ein. 

Der Anlass findet wie folgt statt:

Freitag, 20. Mai 2016 von 17 bis 19 Uhr

Folgendes wird geboten:
›	Skatershow 
›	Ansprache von Gemeinderat Marco Prack 
›	gratis Hot-Dog und Cola
›	Wettbewerb

Wir freuen uns, zahlreiche Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene Schüpfenerinnen und Schüpfener am Event 
begrüssen zu dürfen.

Skateranlage



20

1. August 2016

Traditionen sollen gepflegt werden
Traditionsgemäss organisiert auch dieses Jahr die Kulturkommission 

die Bundesfeier Schüpfen und steckt bereits in den Vorbereitungen...

Das Feuerwerk soll auch in diesem Jahr nicht fehlen!

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
Anstatt dass Sie viele Raketen und Böller mit kleiner Wirkung abfeuern, 
schlagen wir Ihnen vor, das Geld in einen gemeinsamen Topf zu legen. 
So wird es uns gelingen, ein grosses Feuerwerk für die Gemeinschaft 

zu verwirklichen.

Ganz im Sinne von «Alle für Einen, Einer für Alle...»
…erlauben wir uns, dem Mitteilungsblatt einen Einzahlungsschein 

beizulegen. Machen Sie mit und überweisen Sie uns 
einen Beitrag zu Gunsten des Feuerwerks.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Für Rückfragen wenden Sie sich an Marco Prack, 076 398 18 20

Kulturkommission Schüpfen

feuerwerk
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Geführter Dorfrundgang 
mit Erwin Daepp

Aufgrund grosser Beliebtheit 
und wiederholter Nachfrage bieten wir am 

Freitag, 9. September 2016
bereits zum zweiten Mal einen geführten 

Dorfrundgang mit Erwin Daepp an. 
Der pensionierte Lehrer aus Schüpfen berichtet 

spannend und äusserst unterhaltsam 
über die Geschichte unseres Dorfes. 

Der Rundgang findet abends statt, 
dauert ca. 1 Stunde und wird bei jeder Witterung 

durchgeführt. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr 
beim Mingerdenkmal im Oberdorf. 

Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir Interessierte, sich per Telefon 

031 879 70 80 oder E-Mail auf info@schuepfen.ch 
bis spätestens am 5. August 2016 anzumelden. 

Der Anlass wird mit einem gemütlichen Apéro 
auf dem Dorfplatz neben der Gemeindeverwaltung 

abgerundet. 

Die Anzahl der Teilnehmer 
ist auf max. 40 Personen beschränkt.

«Dr Ender isch dr Gschwinder»
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Veranstaltungskalender

Aufgeführt sind alle bei Redaktionsschluss bekannten Anlässe. Weitere Anlässe so-
wie Detailinformationen finden Sie auf der Homepage www.schuepfen.ch

Mai

Fr, 13.5. Schützengesellschaft 61. Rudolf-Mingerschiessen Schiesstand, Ziegeleistr. 9,
   17.00 - 20.00 Uhr

Sa, 14.5. Schützengesellschaft 61. Rudolf-Mingerschiessen Schiesstand, Ziegeleistr. 9,
   13.30 -19.00 Uhr

Mi, 18.5. Samariterverein Blut spenden KGH Hofmatt, 
   17.00 -19.30 Uhr

Fr, 20.5. Spielgruppe Spielkiste Tag der offenen Tür Schulhaus OSZ, Sägestr.
   15.00 -16.30 Uhr

Fr, 20.5. Kulturkommission / Gemeinderat Einweihung Skateranlage Werkhofareal, Ziegeleistr.,
   17.00 -19.00 Uhr

Sa, 21.5. Brass Band Schüpfen Seel. Gruppen- und KGH Hofmatt
  Einzelwettspiele

Di, 24.5. Samariterverein Infoabend STV KGH Hofmatt, 19.30 Uhr

Sa, 28.5. Dampffreunde Club / Elternverein Dampf- und Spielfest Schulareal Unterstufe, 
   10.00 -17.00 Uhr

Sa, 28.5. Kirchgemeinde Frouezmorge KGH Hofmatt

Mo, 30.5 -  Kirchgemeinde Seniorenferien 
Sa, 4.6.

Di, 31.5. Gemeinderat Gemeindeversammlung KGH Hofmatt, 20.00 Uhr
  mit Apéro

Juni

Fr, 3.6. Turnverein 100 jähriges Jubiläum Festgelände

Sa, 4.6. -  Turnverein Seeländisches Turnfest Festgelände rund um das 
So, 5.6.  Jugitage Schulareal Dorf

So, 5.6. Gemeinde Abstimmungssonntag Urnenöffnungszeiten: 
   Schüpfen 10.00 -12.00 Uhr
   Ziegelried 10.00 -11.45 Uhr

Fr, 10.6. -  Turnverein Seeländisches Turnfest Festgelände rund um das 
So, 12.6.  Aktive Schulareal Dorf

Fr, 17.6. Kulturkommission/Gemeinderat Neuzuzügerabend KGH Hofmatt, 19.00 Uhr 
   Dorfrundgang, 18.00 Uhr 

So, 19.6. Kirchgemeinde Gottesdienst, 8. Sek.-Klasse Kirche

Fr, 24.6. Schule Ziegelried Schulschlussfest Schulhaus Ziegelried

Do, 30.6. Kulturkommission Schulschlussball 9.Klässler KHG Hofmatt, 19.00 Uhr

Do, 30.6. Schulen Oberstufe / Primarstufe Schulschlussfest Schulareal

Juli

Fr, 1.7. - FC Schüpfen Grümpelturnier Fussballplatz FC
So, 3.7.

Di, 5.7. - Kirchgemeinde Kinderwoche KGH Hofmatt
Fr, 8.7.
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Fr, 8.7. -  Männerchor Ziegelried Dorffest Ziegelried in Ziegelried
So, 10.7.

Sa, 9.7. Gemeindebetriebekommission Badifest Schwimmbad, Weinhalde, 
   ab 16.00 Uhr

August

Mo, 1.8. Kulturkommission/Gemeinderat Bundes- / Jungbürgerfeier Werkhof-Areal, 
   ab 18.45 Uhr

Fr, 5.8. + Pistolenklub 61. Rudolf-Minger Schiesstand, Oberdorfstr. 
Sa, 6.8.  Erinnerungsschiessen

Sa, 6.8. - Jugendarbeit Schüpfen Sommerlager 3.-6. Klasse 
Fr, 12.8.

Fr, 12.8. + Pistolenklub 61. Rudolf-Minger Schiesstand, Oberdorfstr. 
Sa, 13.8.  Erinnerungsschiessen

Sa, 13.8. Schwimmbad Badinacht Schwimmbad, Weinhalde 2

Fr, 19.8. Kirchgemeinde Musik-Bistro Kirchgarten

Sa, 20.8. Brass Band 10. Sommermärit Schul-/Sägestrasse, Areal  OSZ

Fr, 26.8. + Samariterverein Schüpfen Racletteabend KGH Hofmatt,  
Sa, 27.8.   19.00 - 23.00 Uhr

So, 28.8. Kirchgemeinde Aussen-Gottesdienst Pfarr-Hostett

Einwohnergemeinde Schüpfen

Zu vermieten per 1. September 2016
oder nach Vereinbarung an der Sägestrasse 8

5-Zimmer Einfamilienhaus
(einseitig angebaut)

Mietzins Fr. 1‘690.00 p. M. (exkl. NK, inkl. Garage)

Bei Interesse oder für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Gemeindeverwaltung, Finanzverwalter Beat Bieri 
(031 879 70 80).

a d a 



24

Jugendarbeit Schüpfen
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Aus den Schulen

Abschlusstheater 9A und 9B

«Dr Schoukelstuehl»
Donnerstag, 23. Juni 2016, 19.30 Uhr

Hofmatt, Schüpfen

In der Projektwoche haben wir 
in Gruppen an verschiedenen 
Themen unseres Theaters ge-
arbeitet. Wir haben das Plakat 
gestaltet, Requisiten ange-
schafft, Kostüme organisiert, 
Sounds zusammengestellt, 
Musik gemischt und uns auf 
den Weg nach Sponsoren ge-
macht. Wir waren sehr erfreut 
über die grosse Unterstützung 
und möchten den zahlreichen 
Sponsoren an dieser Stelle 
herzlich danken! 

Wir haben alle gemerkt, dass 
es nicht einfach ist, so ein The-
ater auf die Beine zu stellen, 
denn es braucht viel Zeit und 
Geduld. Eine Herausforderung 
war es, das Plakat so zu gestal-
ten, dass es keine Fehler oder 
Lichtstörungen hat. Trotzdem 
kamen wir auf ein tolles Er-
gebnis, sind sehr zufrieden und 
hatten viel Spass. 

Wir hoffen, dass Ihnen unser 
Theater gefallen wird! 

Projektwoche OS Schüpfen 
der Klassen 9A und 9B

Reservieren Sie sich bereits jetzt das Datum und erleben Sie ein 
einmaliges Theaterereignis! 
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Im ersten Quartal des neuen Jahres or-
ganisierte der Elternrat für alle Kinder-
garten-und Unterstufenklassen einen 
Einsatz von Prevent a bite. Ein Team aus 
drei Frauen und ihren gut sozialisierten 
Hunden übte mit den Kindern die wich-
tigsten Verhaltensregeln im Umgang 
mit bekannten und fremden Hunden.
Wir Lehrpersonen danken dem Eltern-
rat für diese lehrreiche  Lektion, die 
manchem Kind die Angst vor Hunden 
genommen hat.
Die Begeisterung der Erst,-Zweit- und 
Drittklässler lesen Sie in den nachste-
henden Texten.

«Prevent a bite» 

Das Schulprojekt
vom Umgang mit Hunden

Am Freitag besuchten wir drei 
Hunde. Namen: Yuna, Luna, Zil-
li. So heissen die Hunde. Meine 
Freundin hat ihre Angst überwun-
den vor den Hunden. Am Schluss 
durften wir sie streicheln. Die Frau 
hat uns erklärt, wie man es richtig 
mit Hunden macht. Lynn

1. Wir dürfen die Hunde beim Fressen nicht stören.
2. Die Hunde muss man rufen wenn man sie wecken will und nicht rütteln.
3. Wenn man einen Hund streicheln will, muss man den Besitzer fragen.
4. Wenn man was in den Händen hält, muss man es fallen lassen. Alina

Wenn dich ein Hund anspringt und 
du umfällst, musst du ein Päckli ma-
chen und die Hände in den Nacken 
legen. Wenn ein Hund gesprungen 
kommt und du etwas in der Hand 
hast, musst du es fallen lassen.
  Mauro
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Am Freitag sind wir bei drei Hun-
den gewesen. Die heissen: Luna, 
Yuma und Zillie. Ich habe gelernt, 
dass wenn der Hund schläft muss 
man ihn rufen und nicht streicheln. 
Denn wenn man ihn streichelt, 
kann der Hund sich erschrecken. 
Zum Glück hat jetzt meine Freun-
din ihre Angst vor Hunden über-
wunden. Sie hat nämlich Luna ge-
streichelt. Amélie

Das war so: Zuerst erklärte eine 
Frau wie Hunde sind. Dann übten 
wir wie man mit Hunden umgehen 
sollte. Zum Beispiel mussten wir 
hinstehen und drei Hunde liefen 
zwischen uns herum. Dann muss-
ten wir das Päckli machen. Das 
geht so: Man muss sich hinknien 
und sich ganz weit vorbeugen bis 
der Kopf am Boden ist. Bei Hunden 
muss man den Hals mit den Hän-
den schützen.
Dann mussten wir uns auf zwei 
Bänke setzen. Die Kinder auf der 
einen Bank durften Pause spielen 
und die anderen mussten die Hun-
de beobachten.
Zuerst zeigte uns eine Frau das Ge-
biss von einem Hund. Wir wussten 
sofort, wieso man Spielzeuge fal-
len lassen soll wenn der Hund es 
haben will. Weil die Hand vielleicht 
zwischen die Zähne des Hundes 
kommt.
Der eine Hund war verkleidet. Er 
hiess Wulliwuff. Dann gingen wir 
nach Hause.  Anthony Es waren drei Frauen mit drei Hun-

den bei uns und haben uns erzählt 
wie man mit den Hunden umgeht. 
Ein Hund hat mir und den anderen 
ein Pfötchen auf den Rücken gelegt. 
Eine Frau hat auf die Füsse gezeigt 
und dann hat der Hund den Kopf 
auf den Fuss der Frau gelegt. Wenn 
der Hund dich umschüpft muss man 
ein Päckchen machen. Man muss den 
Besitzer zuerst fragen, darf ich Ihren 
Hund streicheln? Wenn der Besitzer 
ja sagt, dann darf man und wenn 
er nein sagt, dann darf man nicht. 
Dann muss man fragen wie heisst er? 
Dann sagt der Besitzer wie er heisst. 
Dann muss man ihn rufen. Vielleicht 
kommt er oder er kommt nicht.
Es hat mir sehr gefallen und alle 
Hunde waren sehr lieb.  Mara
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Und ausserdem…

a d a 

Sägestrasse 6
3054 Schüpfen
Telefon 031 879 79 03

E–Mail: bibliothek@schuepfen.ch

Öffnungszeiten Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
 Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr
 Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr
 Freitag 19.00 – 21.00 Uhr
 Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Sommergeschichte
Am 17. Juni 2016 um 16.00 Uhr ist Manuela Schöni vom Märchennest in 
Ziegelried bei uns zu Gast. Kinder zwischen 4 und 8 Jahren entdecken mit 
ihr die Welt vom Krokodil und seinen Freunden, lauschen deren Geschichten 
und gestalten dazu ihr Lieblingsbild.
Im Anschluss geniessen alle gemeinsam ein kleines Zvieri.

Sommerferien 
In den Sommerferien vom 02. Juli bis 12. August 2016 ist die Bibliothek 
jeweils am Freitag-Abend von 19.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Die Schweizer Erzählnacht findet dieses Jahr am Freitag, 11. November 
2016 statt. Genauere Infos folgen.

Wir sind gerne für Sie da!
Das Bibliotheksteam
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Wir sind auf der Zielgeraden!
Im Organisationskomitee, unter dem Prä-
sidium von Beat Stähli, kommt langsam 
Ungeduld auf. Wann geht es endlich los? 
Schon bald! Am 3. Juni 2016 starten wir 
mit der Jubiläumsfeier 100 Jahre Turnver-
ein Schüpfen.
Ein Grund, weshalb das Seeländische 
Turnfest in diesem Jahr ausgerechnet in 
Schüpfen stattfindet, ist das 100 jährige 
Jubiläum des Turnvereins. Schon im Jahr 
1914 wurden in Schüpfen militärische, 
sportliche Vorunterrichtskurse durchge-
führt. Durch den 1. Weltkrieg wurden 
diese Kurse aufgehoben. Um diese sportli-
chen Aktivitäten zu kompensieren wurde 
der Turnverein Schüpfen im Jahr 1916 ge-
gründet. Der Turnverein Schüpfen dient 
der sportlichen Betätigung und auch dem 
kameradschaftlichen, sozialen Ausgleich 
zum Alltag in der Gemeinde Schüpfen. 
Diese Aufgabe erfüllt der Turnverein mit 
seinen rund 250 Mitgliedern noch heute. 
Zur Feier dieses Jubiläums wird eine Fest-
schrift, verfasst von Karl-Ludwig Kammer-
mann herausgegeben.
Der Jubiläumsakt, zu dem auch die Be-
völkerung eingeladen ist, findet wie er-
wähnt am 3. Juni um 18:00 Uhr statt. Am 
Samstag, den 4. Juni beginnen um 11:00 
Uhr die Jugendturnwettkämpfe. Da gibt 
es viel zu sehen und vor allem gilt es, die 
begeisterten Jugiler anzufeuern. Damit 
jedoch das kulinarische Erlebnis nicht 
zu kurz kommt, ist die Festwirtschaft bis 
24:00 Uhr offen und ganz speziell ist die 
Sau am Spiess zu empfehlen.  Am Sonn-
tagmorgen beginnen die Wettkämpfe 
der Jugend bereits um 07:30 Uhr. Empfeh-
lenswert sind am Nachmittag nebst der 
Rangverkündigung das Seilziehen (14:45) 
und das Schauturnen (16:00). Selbstver-
ständlich sorgen auch am Sonntag Fest-
wirtschaft, Bierzelt, Jubiläumsbar, Kaffee-
stube und das Fischzelt dafür, dass  nie-
mand hungrig und durstig bleiben muss.
Am Freitag, den 10. Juni beginnt das Fest 
auf dem Platz um 19:30 Uhr mit dem Ver-
einswettkampf am Reck. Da an diesem 

Wochenende auch die Fussball EM 2016 
in Frankreich stattfindet, gibt es im Bier-
zelt am Freitag und am Samstag eine Li-
veübertragung. Selbstverständlich sind 
auch die Jubiläumsbar und die Festwirt-
schaft geöffnet.
Am Samstag beginnen die Wettkämpfe 
bereits um 08:30 Uhr. Da lohnt es sich 
wirklich das gemütliche Frühstück zu 
Hause etwas abzukürzen um die Wett-
kämpfe vor Ort mit zu verfolgen.  Als be-
sondere Attraktion, nebst den erwähnten 
kulinarischen Möglichkeiten, findet ein 
Wettkampf für alle im Harassen stapeln 
statt. Am Abend spielt im Festzelt die In-
digo Partyband. 
Schliesslich geht das Jubiläumsturnfest 
am Sonntag mit vielen Höhepunkten zu 
Ende. Bereits um 10:30 Uhr beginnt mit 
dem Einmarsch der Fähnriche das erste 
Schauturnen. Da wird ein erster Block 
von turnerischen Highlights gezeigt.  Um 
13:35 Uhr folgt der zweite Block. Dazwi-
schen sind Rangverkündigungen und die 
Vorläufe zur Seelandstafette. Es lohnt 
sich dabei zu sein und vor allem um 14:00 
Uhr mit dem Final der Seelandstafette, 
einen letzten emotionalen Höhepunkt, 
mitzuerleben. Der anschliessende Fah-
nenlauf – äusserst pittoresk – und die 
Rangverkündigung der Aktiven schliessen 
den turnerischen Teil des Festes ab.
Nach diesen schönen und aufregenden 
Momenten ist schliesslich noch Zeit in 
Festwirtschaft, Bierzelt, Jubiläumsbar, 
Kaffeestube und Fischzelt das Fest aus-
klingen zu lassen.

Christian Weber
OK Seeländisches Turnfest, Kommunikation
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         Martin + Manuela Maag, Bütschwil 203, 3054 Schüpfen 
www.maags-hofprodukte.ch 

079/385 63 28 
 

   Sie finden bei uns:      
 

• Mehr als 30 Sorten feine Burehofglacen 
• Hausgemachte Salatsaucen 
• Verschiedene Fleisch- und Wurstwaren vom Hof 
• Konfitüren und Sirupe 
• Freilandeier 
• Merängge 
• Alpkäse von der Site-Alp, Zweisimmen 
• Alles für einen spontanen Grillplausch und noch mehr … 

 
 
 
Ab Samstag, 14. Mai 2016 

 
 

Täglich geöffnet von 
10.00 bis 20.00 Uhr 
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Kinderwoche Schüpfen vom 5.- 8. Juli 2016
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34Zentrum Jura bernois-Seeland Centre Jura bernois-Seeland 
Zentralstrasse 63a 2502  Biel www.bernergesundheit.ch Tel. 032 329 33 70 Fax: 032 329 33 71 jurabernois.seeland@beges.ch 
63a rue centrale 2502 Bienne www.santebernoise.ch Tel. 032 329 33 73 Fax: 032 329 33 71 jurabernois.seeland@beges.ch 
 

Stiftung für  
Gesundheitsförderung 
und Suchtfragen 
 
Fondation pour la promotion 
de la santé et les 
questions de toxicomanies 

 
 
 
 

Alkoholprobleme… und die Familie? 
 
 
Von Sucht sind nicht nur diejenigen betroffen, welche selber konsumieren. Familienmit-
glieder werden durch die Suchterkrankung in verschiedenen Lebensbereichen stark tan-
giert. Gut eine halbe Million Menschen hat mindestens eine Person in der engeren Fami-
lie mit einem Alkoholproblem. Trotz der immensen Belastungen, denen Angehörige aus-
gesetzt sind, machen sie nur einen kleinen Teil der Hilfesuchenden auf Suchtberatungs-
stellen aus. Scham und hohe Erwartungen an sich selbst dürften mit zu den Gründen für 
diese Zurückhaltung gehören. Angehörigen ist zu empfehlen,  für sich selbst Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen, denn sie leiden oft psychisch, und bei einigen zeigen sich 
Auswirkungen der Belastung durch körperliche Symptome. Die Haltung von Menschen 
aus dem nahen Umfeld kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, im Verhal-
ten der betroffenen Person eine Veränderung anzuregen.   
 
Kinder aus alkoholbelasteten Familien sind als Angehörige besonders gefährdet. Sie hü-
ten oft das Familiengeheimnis „Alkoholismus“. Sie fühlen sich am elterlichen Konsum-
verhalten mitschuldig und übernehmen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Eltern, 
was die eigene gesunde  
Entwicklung beeinträchtigen kann.  
 
Ein erster möglicher Schritt aus der Verstrickung mit der Sucht von Angehörigen oder 
Nahestehenden ist es, sich auf einer Suchtfachstelle, beim Arzt oder der Ärztin über das 
Thema Abhängigkeit und Sucht zu informieren. Durch das Besprechen der Situation mit 
einer Fachperson brechen Angehörige oft zum ersten Mal ihr jahrelanges Schweigen und 
entlasten sich dadurch. Unterstützende Beratungsgespräche ermöglichen es ihnen, sich 
aktiv mit ihrer Rolle in der Beziehung auseinander zu setzen und als Motivator/-innen die 
betroffene Person zum Handeln zu ermutigen. 
 
Weitere Unterstützung kann zudem die Teilnahme an einer fachlich begleiteten Ge-
sprächsgruppe für Angehörige bieten, wo u.a. Informationen über Suchtentwicklung so-
wie das Spannungsfeld zwischen Unterstützen und Abgrenzen vermittelt und ausge-
tauscht werden. 
 
Weitere Auskünfte: Berner Gesundheit, Zentralstrasse 63a, 2502 Biel, Tel. 032 329 33 70, 
biel@beges.ch, www.bernergesundheit.ch. 
 
 
 

Zentrum Jura bernois-Seeland Centre Jura bernois-Seeland 
Zentralstrasse 63a 2502  Biel www.bernergesundheit.ch Tel. 032 329 33 70 Fax: 032 329 33 71 jurabernois.seeland@beges.ch 
63a rue centrale 2502 Bienne www.santebernoise.ch Tel. 032 329 33 73 Fax: 032 329 33 71 jurabernois.seeland@beges.ch 
 

Stiftung für  
Gesundheitsförderung 
und Suchtfragen 
 
Fondation pour la promotion 
de la santé et les 
questions de toxicomanies 

 
 
 
 

Alkoholprobleme… und die Familie? 
 
 
Von Sucht sind nicht nur diejenigen betroffen, welche selber konsumieren. Familienmit-
glieder werden durch die Suchterkrankung in verschiedenen Lebensbereichen stark tan-
giert. Gut eine halbe Million Menschen hat mindestens eine Person in der engeren Fami-
lie mit einem Alkoholproblem. Trotz der immensen Belastungen, denen Angehörige aus-
gesetzt sind, machen sie nur einen kleinen Teil der Hilfesuchenden auf Suchtberatungs-
stellen aus. Scham und hohe Erwartungen an sich selbst dürften mit zu den Gründen für 
diese Zurückhaltung gehören. Angehörigen ist zu empfehlen,  für sich selbst Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen, denn sie leiden oft psychisch, und bei einigen zeigen sich 
Auswirkungen der Belastung durch körperliche Symptome. Die Haltung von Menschen 
aus dem nahen Umfeld kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, im Verhal-
ten der betroffenen Person eine Veränderung anzuregen.   
 
Kinder aus alkoholbelasteten Familien sind als Angehörige besonders gefährdet. Sie hü-
ten oft das Familiengeheimnis „Alkoholismus“. Sie fühlen sich am elterlichen Konsum-
verhalten mitschuldig und übernehmen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Eltern, 
was die eigene gesunde  
Entwicklung beeinträchtigen kann.  
 
Ein erster möglicher Schritt aus der Verstrickung mit der Sucht von Angehörigen oder 
Nahestehenden ist es, sich auf einer Suchtfachstelle, beim Arzt oder der Ärztin über das 
Thema Abhängigkeit und Sucht zu informieren. Durch das Besprechen der Situation mit 
einer Fachperson brechen Angehörige oft zum ersten Mal ihr jahrelanges Schweigen und 
entlasten sich dadurch. Unterstützende Beratungsgespräche ermöglichen es ihnen, sich 
aktiv mit ihrer Rolle in der Beziehung auseinander zu setzen und als Motivator/-innen die 
betroffene Person zum Handeln zu ermutigen. 
 
Weitere Unterstützung kann zudem die Teilnahme an einer fachlich begleiteten Ge-
sprächsgruppe für Angehörige bieten, wo u.a. Informationen über Suchtentwicklung so-
wie das Spannungsfeld zwischen Unterstützen und Abgrenzen vermittelt und ausge-
tauscht werden. 
 
Weitere Auskünfte: Berner Gesundheit, Zentralstrasse 63a, 2502 Biel, Tel. 032 329 33 70, 
biel@beges.ch, www.bernergesundheit.ch. 
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Zusammen spielen, lachen, z’Vieri essen,  

streiten, versöhnen, plaudern  
dies alles kannst Du bei uns in der Krabbelgruppe 

im SchnäggeHöck. 
 

Unser Angebot ist für Kinder von 0 bis 4 Jahren  
in Begleitung. 

 
Wir treffen uns jeweils am Montag Nachmittag, 
von 15.00 bis 17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus 

Hofmatt, Mehrzweckraum 1. Untergeschoss.  
 

In den Schulferien findet kein Höck statt. 
 

Mit Mütter-/Väterberatung  
am Donnerstag an folgenden Daten jeweils  

von 14.00 bis 16.30 Uhr: 
07.01.2016   11.02.2016   10.03.2016   24.03.2016 

14.04.2016   12.05.2016   09.06.2016 
 

Jeder bringt sein z’Vieri selber mit,  
Getränke sind vorhanden. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen! 
Für weitere Infos: 

Montag Donnerstag 
Sandra Binggeli Corina Tschabold 
Christine Beyeler Esther Brändle 
079 395 40 18 079 719 30 21 

www.kirchenregion-aarberg.ch 
www.mvb-be.ch 
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Erfolgreicher Auftritt 
am Slow Food Market in Bern

Frienisberg Tourismus 
hat sich unter dem Logo 

äusserst erfolgreich an dem 
erstmals in Bern durchgeführ-
ten Slow Food Market präsen-
tiert. Insgesamt 8 Produzenten 
der Region Frienisberg haben 
an der sehr gut besuchten 
Messe ihre Produkte feil gebo-
ten. Das Publikumsinteresse 
war riesig und die Präsenz in 
den lokalen Medien erfreulich. 
Frienisberg Tourismus konnte 
mit der Teilnahme an diesem 
Anlass die Vernetzung unter 
seinen Mitgliedern weiter 
festigen, den Nutzen für die 
Vereinsmitglieder verbessern 
sowie den Bekanntheitsgrad 
der Region erhöhen. Die Zu-
sammenarbeit mit Slow Food 
Bern und den interessierten 
Produzenten soll deshalb eine 
Fortsetzung finden. 
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Spass, Adrenalin und Abenteuer für die ganze Familie: Bereits 
zum fünften Mal finden am Wochenende vom 11. und 12. Juni 2016 
die Frienisberger Erlebnistage statt. Erleben Sie von 11 bis 17 Uhr 
unvergessliche Stunden mit einem abwechslungsreichen und kosten-

losen Sportprogramm rund um den Chutzenturm. Ob mutiges Abseilen 
aus 30 Metern Höhe, Spass im Zwergenwald oder spannende Team 

Challenge – die Erlebnistage bieten für jeden etwas. 

Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen.

Wir freuen uns auf zahlreiche bewegte Stunden!
Weitere Infos unter http://frienisberger-erlebnistage2016.jimdo.com
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Spiel & Spass für 
Gross und Chli 

ufem Frienisberg – 
bis derbi! 
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bfu-Sicherheitstipp «Velohelm» 
 
Kluge Köpfe schützen sich 

Jährlich ereignen sich über 30 000 Velounfälle in der Schweiz. Ein Velohelm reduziert das 
Risiko von schweren Kopfverletzungen. Er dämpft bei einem Aufprall die einwirkenden 
Stösse. Voraussetzung: Sie ziehen ihn richtig an und tragen ihn auch auf kurzen Strecken. 
Machen Sie es darum wie jede zweite Person in der Schweiz und tragen Sie einen Helm. 
 
Tipps zu Kauf und Pflege eines Helms: 

• Probieren Sie den Helm an: Er muss – bei geöffnetem Kinnband – gut sitzen, ohne zu 
drücken oder zu wackeln. 

• Für Kinder gibt es verschiedene Ausführungen. Achten Sie hier insbesondere auf die 
passende Grösse. Die Bänder sollen leicht verstellbar sein. 

• Auch auf dem Kindersitz oder im Fahrradanhänger sollten Kinder einen Helm tragen. 
• Reinigen Sie den Fahrradhelm nur mit Wasser und Seife. Lösungsmittel können die 

Kunststoffschale angreifen und beschädigen.  
• Das Alter und die Abnutzung des Helms spielen bei der Schutzwirkung eine Rolle. Er-

setzen Sie den Helm deshalb gemäss den Hinweisen des Herstellers oder dann, wenn 
er einen starken Schlag erlitten hat. Nur unbeschädigt kann er den Kopf optimal 
schützen. 

• Kaufen Sie einen Velohelm mit der Bezeichnung EN 1078. 
 
Wichtig: Nur ein korrekt sitzender Helm schützt 

 

  

 

 

 

 
 
 
Alle Informationen finden Sie auch in unserem Video «Velohelm kaufen, richtig anziehen und 
pflegen». Mehr zu sicherem Velofahren auf www.bfu.ch. 

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Postfach 8236, CH-3001 Bern
Tel. +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch
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Nr. 4   (GV) 19. Oktober 2016 Woche 45

Wir erinnern daran, dass das Mitteilungsblatt Vereinen, Parteien und 
Privaten für Publikationen offen steht. Die Daten sind elektronisch, am 
liebsten im Word-Format, an patrik.schenk@schuepfen.ch zu übermitteln.

Inserate werden wie folgt in Rechnung gestellt:
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– eine viertel Seite Fr. 25.–
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 Gemeindeverwaltung Dorfstrasse 17

  3054 Schüpfen

  www.schuepfen.ch

 Öffnungszeiten

 Montag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 18.00 Uhr

 Dienstag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 Uhr

 Mittwoch geschlossen

  Telefon bedient 8.00 bis 11.30 Uhr

 Donnerstag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 Uhr

 Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend

Gemeindeschreiberei und Bauverwaltung

 Telefon 031 879 70 80

 Fax 031 879 70 99

 eMail gemeindeschreiberei@schuepfen.ch

 eMail bauverwaltung@schuepfen.ch

 Finanzverwaltung

 Telefon 031 879 70 90

 Fax 031 879 70 99

 eMail finanzverwaltung@schuepfen.ch


